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Rechtsgutachten zum Unterrichtsausfall 
„Übermäßiger Unterrichtsausfall kann Grundrecht von Schülern auf 
Chancengleichheit verletzen“ 

 
Auszug aus dem Gutachten: 
 
IV. Ergebnis  
 
Als Ergebnis des Rechtsgutachtens ist festzuhalten: 
 
Unterrichtsausfall kann nach unserer Auffassung das aus Art. 3 Abs. 1 
GG abgeleitete Gebot der Chancengleichheit verletzen. Denn eine 
Ausprägung dieses Gebots liegt darin, dass die äußeren Bedingungen des 
Prüfungsverfahrens und der Prüfungsvorbereitung grundsätzlich so zu 
gestalten sind, dass allen Prüflingen gleiche Startchancen zu gewähren 
sind. Höchstrichterliche Rechtsprechung existiert zu dieser Problematik 
noch nicht. 
 
Notwendige Bedingung für die Verletzung des oben genannten Gebots 
ist, dass der Unterrichtsausfall ggf. unter Berücksichtigung weiterer 
Faktoren im konkreten Fall dafür ursächlich ist, dass die 
Unterrichtsvorgaben zur Vorbereitung auf die Prüfung nicht erfüllt 
werden konnten und daher die vom Unterrichtsausfall betroffenen 
Prüflinge nicht in der gleichen Weise vorbereitet worden sind wie andere 
Prüflinge. Dabei ist nicht auf eine pauschale Höhe des Unterrichtsausfalls 
abzustellen. 
 
Zu berücksichtigen sind alle Vorgaben, die einheitlich für die Prüfung 
gelten, unabhängig davon, ob sich diese Vorgaben in Normen oder 
Verwaltungsvorschriften (Richtlinien, Erlasse, Lehrpläne) befinden.  
 
Eine Verletzung des Gebots der Chancengleichheit führt grundsätzlich 
dazu, dass der Prüfling einen Anspruch auf Wiederholung einer bereits 
durchgeführten Prüfung oder auf Rücktritt von einer noch 
bevorstehenden Prüfung hat. 
 
Bielefeld, den 11.02.2008 
Sebastian Karl Müller 
Rechtsanwalt für (Hoch-)Schulrecht 
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